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Beschlusslauf 
 
 

Umsetzung "Bürgerpark Theißtal" gemäß dem Bebauungsplan Nr. 22/79 "Im Steinfeld" 

 
 
Sozial-, Umwelt- und Klimaausschuss 

 
am 17.06.2021 

SUKA/001/2021-2026 
 
Beschlussvorschlag: 
 

A. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für die im Bebauungsplan festgelegten 
Nutzungen im Theißtal-Bereich zwischen LIDL und der Straße Schöne Aussicht, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung einzuleiten und die Ergebnisse der 
Gemeindevertretung vorzulegen. 

 
Diese Maßnahme ist im noch zu erstellenden Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher 
Priorität zu berücksichtigen. 

 
Festgelegten Nutzungen sind: Dauerkleingärten, Parkanlagen und ein Spielplatz 
sowie die Rückführung des Theißbaches in sein altes Bachbett. 

 
Einzuleitende Maßnahmen wie z.B. Grundstückseigentümerbefragung, Klärung der 
genauen Lage des alten Theißtal-Bachbettes nach Aktenlage aus der Verwaltung, 
Kostenschätzung DIN 276. 
 

B. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für den Grundsatz-Beschlussvorschlag für die 
Umsetzung des Bauvorhabens „Bürgerpark Theißtal“ möglichst bis zu 10.08.2021 die 
erforderlichen Unterlagen der Gemeindevertretung vorzulegen. 
 

C. Der Gemeindevorstand wird gebeten, diese Maßnahme im noch zu erstellenden 
Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher Priorität zu berücksichtigen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 1  Nein 9  Enthaltung 1   
 
 
 
 
 
  



Ortsbeirat Niedernhausen am 24.06.2021 
OB Ndh/002/2021-2026 
 
Beschlussvorschlag: 

A. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für die im Bebauungsplan festgelegten 
Nutzungen im Theißtal-Bereich zwischen LIDL und der Straße Schöne Aussicht, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung einzuleiten und die Ergebnisse der 
Gemeindevertretung vorzulegen. 
Diese Maßnahme ist im noch zu erstellenden Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher 
Priorität zu berücksichtigen. 
Festgelegten Nutzungen sind: Dauerkleingärten, Parkanlagen und ein Spielplatz 
sowie die Rückführung des Theißbaches in sein altes Bachbett. 
Einzuleitende Maßnahmen wie z.B. Grundstückseigentümerbefragung, Klärung der 
genauen Lage des alten Theißtal-Bachbettes nach Aktenlage aus der Verwaltung, 
Kostenschätzung DIN 276. 
 

B. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für den Grundsatz-Beschlussvorschlag für die 
Umsetzung des Bauvorhabens „Bürgerpark Theißtal“ möglichst bis zu 10.08.2021 die 
erforderlichen Unterlagen der Gemeindevertretung vorzulegen. 
 

C. Der Gemeindevorstand wird gebeten, diese Maßnahme im noch zu erstellenden 
Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher Priorität zu berücksichtigen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 5  Nein 2  Enthaltung 2   
 
 
 
Bauausschuss 

 
am 28.06.2021 

BA/001/2021-2026 
 
 

A. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für die im Bebauungsplan festgelegten 
Nutzungen im Theißtal-Bereich zwischen LIDL und der Straße Schöne Aussicht, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung einzuleiten und die Ergebnisse der 
Gemeindevertretung vorzulegen. 
Diese Maßnahme ist im noch zu erstellenden Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher 
Priorität zu berücksichtigen. 
Festgelegten Nutzungen sind: Dauerkleingärten, Parkanlagen und ein Spielplatz 
sowie die Rückführung des Theißbaches in sein altes Bachbett. 
Einzuleitende Maßnahmen wie z.B. Grundstückseigentümerbefragung, Klärung der 
genauen Lage des alten Theißtal-Bachbettes nach Aktenlage aus der Verwaltung, 
Kostenschätzung DIN 276. 
 

B. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für den Grundsatz-Beschlussvorschlag für die 
Umsetzung des Bauvorhabens „Bürgerpark Theißtal“ möglichst bis zu 10.08.2021 die 
erforderlichen Unterlagen der Gemeindevertretung vorzulegen. 
 

C. Der Gemeindevorstand wird gebeten, diese Maßnahme im noch zu erstellenden 
Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher Priorität zu berücksichtigen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 3  Nein 6  Enthaltung 2   
 
 
  



Haupt- und Finanzausschuss am 29.06.2021 
HFA/001/2021-2026 
 
 

A. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für die im Bebauungsplan festgelegten 
Nutzungen im Theißtal-Bereich zwischen LIDL und der Straße Schöne Aussicht, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung einzuleiten und die Ergebnisse der 
Gemeindevertretung vorzulegen. 
Diese Maßnahme ist im noch zu erstellenden Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher 
Priorität zu berücksichtigen. 
Festgelegten Nutzungen sind: Dauerkleingärten, Parkanlagen und ein Spielplatz 
sowie die Rückführung des Theißbaches in sein altes Bachbett. 
Einzuleitende Maßnahmen wie z.B. Grundstückseigentümerbefragung, Klärung der 
genauen Lage des alten Theißtal-Bachbettes nach Aktenlage aus der Verwaltung, 
Kostenschätzung DIN 276. 
 

B. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für den Grundsatz-Beschlussvorschlag für die 
Umsetzung des Bauvorhabens „Bürgerpark Theißtal“ möglichst bis zu 10.08.2021 die 
erforderlichen Unterlagen der Gemeindevertretung vorzulegen. 
 

C. Der Gemeindevorstand wird gebeten, diese Maßnahme im noch zu erstellenden 
Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher Priorität zu berücksichtigen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 1  Nein 7  Enthaltung 3 
 
 
 
Gemeindevertretung 

 
am 27.10.2021 

GemV/005/2021-2026 
 
Die OLN-Fraktion modifiziert ihren Antrag unter Punkt B durch das Datum 10.03.2022. 
 
Antragstext: 

A. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für die im Bebauungsplan festgelegten 
Nutzungen im Theißtal-Bereich zwischen LIDL und der Straße Schöne Aussicht, die 
erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung einzuleiten und die Ergebnisse der 
Gemeindevertretung vorzulegen. 
Diese Maßnahme ist im noch zu erstellenden Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher 
Priorität zu berücksichtigen. 
Festgelegte Nutzungen sind: Dauerkleingärten, Parkanlagen und ein Spielplatz sowie 
die Rückführung des Theißbaches in sein altes Bachbett. 
Einzuleitende Maßnahmen wie z.B. Grundstückseigentümerbefragung, Klärung der 
genauen Lage des alten Theißtal-Bachbettes nach Aktenlage aus der Verwaltung, 
Kostenschätzung DIN 276. 
 

B. Der Gemeindevorstand wird gebeten, für den Grundsatz-Beschlussvorschlag für die 
Umsetzung des Bauvorhabens „Bürgerpark Theißtal“ möglichst bis zum 10.03.2022 
die erforderlichen Unterlagen der Gemeindevertretung vorzulegen. 
 

C. Der Gemeindevorstand wird gebeten, diese Maßnahme im noch zu erstellenden 
Gesamtverkehrsplan mit sehr hoher Priorität zu berücksichtigen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 16  Nein 18  Enthaltung 1 
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